
Wer profitiert von Zurich Business Medic?
Fachärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Naturheil- 
praktiker, Therapeuten, Hebammen, Chiro-
praktiker sowie Angehörige weiterer Berufs-
gruppen aus dem Medizinalbereich profitieren 
unabhängig davon, ob sie in einer Einzelpraxis 
oder in einer Gemeinschaftspraxis tätig sind.

Leistungsangebot 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht im  
Zusammenhang mit Ihrer Praxis für Personen- 
und Sachschäden sowie für reine Vermögens-
schäden aus direkter medizinischer Tätigkeit. 
Der umfassende Versicherungsschutz von 
Zurich Business Medic beinhaltet insbesondere 
folgende Leistungen und Deckungselemente:

 • Rechtsschutz im Disziplinar-, Straf- oder
Verwaltungsverfahren

 • Ansprüche wegen Verletzung des Daten-
schutzgesetzes

 • Schäden an gemieteten Räumlichkeiten
oder Telekommunikationsanlagen

 • Privathaftpflicht auf Dienstreisen

 • Medizinische Tätigkeit als Begleiter von
Patienten oder Betreuer von Sportlern

 • Verlust oder Beschädigung von Labor- 
proben

 • «Off label use», «unlicensed use»,
«compassionate use» von Arzneimitteln

 • Medizinische Tätigkeit in Spitälern oder
Kliniken

 • Medizinische Tätigkeiten im Ausland
(sofern nicht mehr als 20 Prozent des
Arbeitspensums)

 • Verlust, Beschädigung oder Entwendung
von Patienteneffekten

 • Tätigkeit als Prüfperson bei klinischen Ver-
suchen und Forschungsprojekten

 • Verzicht auf die Einrede der Grobfahrlässig-
keit

 • Ansprüche wegen Personenschäden von
Familienangehörigen

 • Kostenübernahme eines externen Spezialis-
ten für Krisen-/Katastrophenmanagement

 • Bauherrenhaftpflicht

Ihre Vorteile auf einen Blick

 • Umfassender Versicherungsschutz

 • Nachversicherung für alle Versicherten

 • Kostenübernahme für einen externen
Spezialisten in einem Krisenfall

 • Unterstützung durch ein Experten- 
team, das auf Medizinalhaftpflichtfälle
spezialisiert ist

Als Arzt oder Medizinal- 
person können Sie in der 
Berufshaftpflichtversiche-
rung auf den Schutz von 
Zurich zählen: Wir regeln 
allfällige Schadenfälle zuver-
lässig und wehren unbe-
rechtigte Ansprüche für 
Sie ab.

Zurich Business Medic



Gerne beraten wir Sie persönlich und 
individuell. Kontaktieren Sie einfach Ihre 
nächste Zurich-Agentur, rufen uns kostenlos an 
unter 0800 80 80 80 oder nehmen Sie direkt 
Kontakt auf mit Ihrem Makler/Broker. 
www.zurich.ch
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Zusätzlich profitieren Sie von:

 • einer breiten Nachversicherung für alle aus
dem Betrieb ausgetretenen Versicherten
sowie für Sie bei Praxisaufgabe oder im
unerwarteten Todesfall für Ihre Hinter- 
bliebenen bzw. Erben. Dieser Schutz be-
steht ohne zeitliche Limitierung.

 • einer breiten örtlichen Geltung für Schäden,
die auf der ganzen Welt eintreten. Ausge-
schlossen sind nur Ansprüche, die nach
US- oder kanadischem Recht beurteilt oder
vor dortigen Gerichten geltend gemacht
werden. Ansprüche aus notfallmässiger
privater medizinischer Hilfeleistung sind
jedoch weltweit versichert.

 • einer Vorsorgedeckung bei einer Änderung
der Anzahl versicherter Personen sowie bei
einer Veränderung der deklarierten beruf- 
lichen Tätigkeiten.

 • einer Schadenbehandlung ab dem ersten
Franken.

 • einer wählbaren Versicherungssumme von
5, 10, 15 oder 20 Millionen zweifach pro
Jahr. Für einzelne Deckungselemente kön-
nen Sublimiten zur Anwendung kommen.

Was können Sie im Schadenfall von uns 
erwarten?  
Medical Claims ist ein spezialisiertes Team von 
Versicherungsfachleuten und Juristen mit lang-
jähriger Erfahrung im Spital- und Ärztehaft- 
pflichtbereich. Die Spezialisten erbringen 
folgende Dienstleistungen:

 • Sie ermitteln und beurteilen medizinische
Sachverhalte sowie haftungsbegründende
und haftungsbegrenzende Umstände.

 • Sie vertreten die Versicherten gegenüber
einem Patienten oder dessen Anwalt in der
schwierigen Situation eines Schadenfalles.

 • Sie entschädigen begründete Ansprüche
und wehren unbegründete Ansprüche ab.

 • Sie unterstützen juristisch in einem Diszipli-
nar-, Verwaltungs- oder Strafverfahren.

 • Sie stellen die Rechtsvertretung in einem
allfälligen Straf- und Zivilprozess sicher.

In solchen Fällen greift die Berufshaft-
pflicht Zurich Business Medic

Beispiele:

 • Ein Patient unterzieht sich einer Operation
des grauen Stars. Dabei wird dem Patienten
die neue Linse ins falsche Auge eingesetzt.
Es muss eine Reoperation durchgeführt
werden.

 • Der Naturheilpraktiker schröpft einen
Patienten und verbrennt dessen Rücken mit
einem zu heissen Schröpfglas.

 • Der Kinderarzt hat Bauchschmerzen eines
Mädchens irrtümlich als Magen-Darm-Grip-
pe diagnostiziert. Doch tatsächlich handelt
es sich um eine Entzündung des Blind-
darms. Dieser platzt einige Tage später –
eine Notoperation sowie ein längerer Spital-
aufenthalt sind die Folgen.

Unternehmeragentur Piunti Partner AG
Schützengasse 4, 8001 Zürich, Telefon 044 368 80 20 
ag.piunti@zurich.ch, www.piuntipartner.ch


